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Bei Versetzung aus persönlichen Gründen (oliver.nrw) heißt es:

Zitat

Innerhalb der ersten drei Jahre nach der Neueinstellung werden Versetzungen nur in
Ausnahmefällen erfolgen, damit eine Kontinuität bei der Unterrichtsversorgung gewahrt
werden kann.

Dort wird also auf die Probezeit überhaupt kein Bezug genommen, sondern nur auf den Termin
der Neueinstellung.

Gruß
Nitram
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https://www.lehrerforen.de/thread/41645-wann-versetzung-nach-verk%C3%BCrzter-probezeit-
nrw/?postID=375802#post375802
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